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Die  Darstellung  des  Änderungsbereichs
wurde an die  Darstellung des Ursprungs-
bebauungsplanes angepasst.  Auf Grund 
von Katasteränderungen seit   Satzungs-
beschluss    sind    Abweichungen    zum
aktuellen Katasterstand vorhanden.
Rechtsverbindlich ist die Darstellung der
Planzeichnung Nr. 1.
Die Darstellung der Planzeichnung Nr. 2 
ist informativ.

Bereich der
1. Änderung

Gesamt-
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NUTZUNGSSCHABLONE

GRZ 0,4
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o Art der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

Bauweise, Baugrenzen (§9 Abs.1 Nr. 2 BauGB)

z.B. GRZ 0,4
II                     

o

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß
Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Offene Bauweise

Baugrenze

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Planzeichenerklärung

MischgebietMI

ED

für den Geltungsbereich der 1. Änderung

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen (§9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

Grünflächen (§9 Abs.1 Nr.15 BauGB)

Private Grünfläche

Zweckbestimmung: Grünland

Anpflanzen von Einzelbäumen

Anpflanzen von Hecken

Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

Planzeichen für Hinweise und Darstellungen

Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches
bestehender Bebauungspläne

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft
(§9 Abs.1 Nr.20, 25a u. 25b BauGB)

Rechtsgrundlagen zum Bebauungsplan

Der Ortsbürgermeister

AUSFERTIGUNG
Die Übereinstimmung des textlichen und zeichneri-

des  gesetzlich  vorgeschriebenen  Verfahrens  zur
Aufstellung des Bebauungsplanes werden bekundet.

schen  Inhalts dieses  Bebauungsplanes  mit   dem
Willen  des Gemeinderates   sowie  die  Einhaltung

Der Ortsbürgermeister

Die Begründung wurde gebilligt.

als Satzung beschlossen.

i.V.m. § 88 Landesbauordnung in den Bebauungs-

Die  örtlichen  Bauvorschriften über die Gestaltung
baulicher Anlagen wurden  gem. § 9 Abs.4 BauGB

plan als  Festsetzung aufgenommen und ebenfalls

BESCHLOSSEN

Der OrtsbürgermeisterDer OrtsbürgermeisterDer Ortsbürgermeister
Merzkirchen, den 

Der Ortsbürgermeister
Merzkirchen, den Merzkirchen, den Merzkirchen, den Merzkirchen, den Merzkirchen, den 

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen
des § 1 der Planzeichenverordnung,  (Stand der
Planunterlage, September 2014).

Der  Gemeinderat  hat die im Zuge der  öffentlichen
Auslegung  eingereichten  Stellungnahmen der  Be-
hörden  und  sonstigen  Träger öffentlicher Belange
sowie  die   vorgebrachten   Anregungen   aus   der
Öffentlichkeit   in  seiner   Sitzung    am  ........2014
geprüft, die  erforderliche  Abwägung  durchgeführt 
und das Abwägungsergebnis gebilligt.

Der   Gemeinderat   Merzkirchen  hat  am  ......2014
gem.  § 2  Abs. 1  BauGB die  1. Änderung  des Be-
bauungsplanes  beschlossen.  Der Beschluß wurde
am  ..................  gem. § 2 Abs. 1 BauGB  ortsüblich
bekanntgemacht.

Der  Gemeinderat  Merzkirchen  hat  am  ......2014
die 1. Änderung des  Bebauungsplanes  gem. §10
BauGB als Satzung

Der  Satzungsbeschluss vom ........2014 der Bebau-
ungsplanerweiterung nebst   Begründung  sowie  die
Stelle,  bei  der  der  Plan  während  der  Dauer   der
Dienststunden  von  jedermann  eingesehen werden
kann und  über  den  Inhalt  Auskunft  zu erhalten ist,
wurde am .................. gem. § 10 Abs.3 BauGB  orts-
üblich bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung erlangte die Bebauungs-
planänderung (1. Änderung) Rechtsverbindlichkeit.

1.   Baugesetzbuch   (BauGB)    in    der    Fassung    der     Bekanntmachung    vom
      23.09.2004  (BGBl. I S. 2414),   zuletzt   geändert    durch  Art.  1   des Gesetzes
      vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1748).
2.   Verordnung   über   die   bauliche   Nutzung    der   Grundstücke   (Baunutzungs-
      verordnung - BauNVO)     i.d.F.    der     Bekanntmachung      vom     23.01.1990
     (BGBl. I S. 132),  zuletzt  geändert  durch  Art.  2  des  Gesetzes vom 11.06.2013
     (BGBl. I S. 1548).
3.   Verordnung   über   die   Ausarbeitung   der   Bauleitpläne   und   über   die   Dar-
      stellung  des  Planinhaltes    (Planzeichenverordnung     PlanzV) vom 18.12.1990
      (BGBL. I 1991 S. 58), sowie die Anlage zur  PlanzV, zuletzt geändert durch Art. 2
      des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509).
4.   Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365),
      zuletzt geändert durch § 47  des  Gesetzes  vom   09.03.2011 (GVBl. S. 47).
5.   Gemeindeordnung     für     Rheinland-Pfalz    (GemO)    i.d.F.  vom   31.01.1994
      (GVBl. S. 153), zuletzt   geändert  durch Artikel 2 des Gesetzes  vom  19.08.2014
      (GVBl. S. 181).
6.   Gesetz  über  Naturschutz   und   Landschaftspflege   (Bundesnaturschutzgesetz
      (- BNatSchG)  vom 29.07.2009  (BGBl.  I S. 2542), zuletzt  geändert durch  Art. 4
      Abs. 100 des Gesetzes vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154).
7.   Landesgesetz  zur  nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Landes-
      naturschutzgesetz - LNatSchG)  vom  28.09.2005 (GVBl. S. 387),  zuletzt  in  An-
      lagen  1 und 2  zu § 25 Abs. 2  neu  gefasst  durch  Verordnung vom 22.06.2010
      (GVBl. S. 106).
8.   Gesetz  zum  Schutz vor  schädlichen  Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
      gungen,   Geräusche,   Erschütterungen    und    ähnliche   Vorgänge    (Bundes-
      Immissionsschutzgesetz - BImSchG)    in  der   Fassung   der   Bekanntmachung
      vom  26.09.2002  (BGBl. I S. 3830), zuletzt  geändert  durch  Art. 1 des Gesetzes
      vom 02.07.2013 (BGBl. I S. 1943).
9.   Gesetz zur Ordnung  des  Wasserhaushalts  (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)  in
      der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I, S. 2585), zuletzt ge-
      ändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 15.11.2014 (BGBl. I, S. 1724).

Dieser Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich
der   Textfestsetzungen   hat   mit  der   Begründung
gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2  BauGB auf  die Dauer eines
Monats in der Zeit  vom 27.11.2014  bis  02.01.2014
zu  jedermanns Einsicht  öffentlich  ausgelegen. Ort
und  Dauer  der  Auslegung wurden am  ..................
mit  dem  Hinweis  ortsüblich  bekanntgemacht, daß
Anregungen   während   der  Auslegungsfrist  vorge-
bracht werden können. Die in Betracht  kommenden
Behörden   und   sonstigen  Träger  öffentlicher  Be-
lange, die von der Planung berührt  werden, wurden
über  die  öffentliche Auslegung  unterrichtet.  Ihnen
wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
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Verfahren gemäß § 13 BauGB

 
I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen entsprechend den Vorschriften des BauGB 

i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1748) und der BauNVO in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 23.01.1990 (BGBl. I, S. 132) zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetz vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) 
 

A) Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO) 
 

1 Mischgebiet – MI-3 
(§ 6 BauNVO) 

1.1 Zulässig sind: 
1. Wohngebäude, 
2. Geschäfts- und Bürogebäude, 
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes, 
4. sonstige Gewerbebetriebe, 
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke; 

1.2 Nicht zulässig sind: 
6. Gartenbaubetriebe, 
7. Tankstellen, 
8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. BauNVO (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 
 

B) Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
(Siehe Nutzungsschablone) 
 

2 Grundflächenzahl / Zulässige Grundfläche 
(§§ 17, 19 BauNVO) 
 
(Siehe Nutzungsschablone) 
 

3 Überschreitung der zulässigen Grundfläche 
(§ 19 Abs. 2 i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO) 
 
Die aus der festgesetzten GRZ von 0,4 resultierende zulässige Grundfläche nach § 19 Abs. 2 
BauNVO darf nicht durch die Flächen von Garagen, Stellplätzen mit ihren Zufahrten und 
untergeordneten Nebenanlagen i.S.v. § 14 BauNVO überschritten werden (§ 19 Abs. 4 BauNVO). 
 

4 Höhe baulicher Anlagen 
4.1 Traufhöhen 

Oberer Messpunkt für die Traufhöhe ist der Schnittpunkt von Oberkante Dachhaut und Außenkante 
Außenwand. 
Oberer Messpunkt für die Traufhöhe der höher liegenden Traufseite des Pultes von Pultdächern 
ist der Schnittpunkt von Oberkante Dachhaut und Außenkante Außenwand an der höher liegenden 
Traufseite des Pultes. 
Oberer Messpunkt für die Traufhöhe der tiefer liegenden Traufseite des Pultes von Pultdächern ist 
der Schnittpunkt von Oberkante Dachhaut und Außenkante Außenwand an der tiefer liegenden 
Traufseite des Pultes. 
 

 

Unterer Messpunkt ist die mittlere Höhe der Oberkante der angrenzenden Straße, gemessen auf 
der Grenzlinie zwischen Baugrundstück und Straße im Endausbauzustand. 
 

Dachform Maximale Traufhöhe in m 
Satteldach 6,5 
Krüppelwalmdach 6,5 
höhenversetztes Pultdach 
mit gegenläufiger 
Dachneigung 

6,5 

Walmdach  6,5 
Zeltdach 6,5 
Pultdach 
höhere Traufseite 
tiefere Traufseite 

 
7,0 
6,0 

 

4.2 Maximale Firsthöhen: 
Oberer Messpunkt für die Firsthöhe ist die absolute Höhe bezogen auf den Scheitel des Gebäudes. 
   
Unterer Messpunkt ist die mittlere Höhe der Oberkante der angrenzenden Straße, gemessen auf 
der Grenzlinie zwischen Baugrundstück und Straße im Endausbauzustand.  
 

Dachform Maximale Firsthöhe in m 
Satteldach 10,0 
Krüppelwalmdach 10,0 
höhenversetztes Pultdach 
mit gegenläufiger 
Dachneigung 

10,0 

Walmdach  10,0 
Zeltdach 10,0 
Pultdach -* 

* Be i Pu ltdächern sind die Regelungen unter Punkt 3 „Traufhöhen“ anzuwenden. 
 
 

C) Höchstzulässige Zahl der Wohnungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 
Im Baufeld sind nur maximal zwei Wohnungen zulässig. 
 

D) Anschluss von Grundstücken an die Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 
Geringfügige Grenzüberschreitungen (max. 50 cm vom Fahrbahnrand) durch öffentliche Anlagen 
wie Randsteine von Gehwegen, Fahrbahnränder, Entwässerungsmulden etc. sind durch den 
Eigentümer zu dulden. Ferner ist zu dulden, dass Rückenstützen (Fundamente) der Fahrbahn und 
der Gehwegbegrenzungen sowie Beleuchtungsmasten, Strom- und Fernmeldekabel in 
angrenzende Grundstücke hineinragen können. Die für die Herstellung und Unterhaltung der 
Anlagen erforderlichen Arbeiten sind hinzunehmen. Auf die Duldungspflicht gem. § 126 BauGB 
wird hingewiesen. 
 

E) Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
i.V.m. Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

 
 
 

 

Private Maßnahmen 
 

1. Die Zufahrten zu Stellplätzen und Parkplätzen sind nur in einer teilversiegelten Ausführung 
(Pflaster mit hohem Fugenanteil, Rasensteine, Schotterrasen u. vergleichbares) zulässig. 

2. Je angefangene 300 m² nicht überbaubarer Grundstücksfläche ist mindestens ein mittelkroniger 
oder großkroniger Laubbaum (gem. Artenliste unter „Empfehlungen, Hinweise“) bzw. 
hochstämmiger Obstbaum zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.   

Die durch Planzeichen anzupflanzenden Bäume auf der privaten Grünfläche können darauf 
angerechnet werden. 

3. Die durch Planzeichen zur Anpflanzung festgesetzten Einzelbäume sind als mittel- bis großkronige 
heimische Laubbäume (gem. Artenliste unter „Empfehlungen, Hinweise“, Pflanzqualität 
mindestens 18/20 bzw. bei Obsthochstämmen mind. Stammumfang 8 - 10 cm) zu pflanzen, 
dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Von den im Plan festgesetzten 
Pflanzstandorten kann bis zu 10 m innerhalb der Reihe abgewichen werden. 

4. Nadelgehölzhecken zur Grundstückseinfriedung sind nicht zulässig. 

5. Die im nördlichen Geltungsbereich liegende Wiesenfläche (private Grünfläche) ist zu extensivieren 
und als Artenreiche Extensivwiese zu entwickeln. Die Wiesenfläche ist durch ein- bis zweischürige 
Mahd mit Abräumen des Mähgutes zu pflegen und der gelenkten Sukzession zu überlassen. Der 
Einsatz von Düngemitteln oder Bioziden ist nicht zulässig. 

 
 

II.  Örtliche Bauvorschriften gemäß § 88 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 und Abs. 6 LBauO 
i.d.F. vom 24. November 1998 (GVBI. S. 365) zuletzt geändert durch § 47 
des Gesetzes vom 09.03.2011 (GVBl. S. 47) i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB 
 

F) Dachgestaltung 
 

1.  Zulässige Dachformen und Neigungen: 
 

Dachform Dachneigung in Grad 
 Mindest Dachneigung Maximale Dachneigung 
Satteldach 25° 45° 
Krüppelwalmdach 25° 45° 
höhenversetztes Pultdach 
mit gegenläufiger 
Dachneigung* 

25° 45° 

Walmdach  15° 30° 
Zeltdach 15° 30° 
Pultdach 15° 30° 

*Das zulässige Versatzmaß für höhenversetzte Pultdächer beträgt maximal 1,50 Meter. 
 

2. Ausgenommen von den Festsetzungen zu Ziffer 1 sind die Dächer von  
� Garagen, Carports und baulichen Nebenanlagen i.S.v. § 14 Abs. 1 BauNVO,  
� Gauben und Zwerchhäusern sowie Anbauten. 

 
3. Als Dacheindeckung sind ausschließlich Materialien in roter, grauer oder schwarzer Färbung – 

entsprechend RAL 2001 (Rotorange), RAL 2002 (Blutorange), RAL 3000 (Feuerrot), RAL 3002 
(Karminrot), RAL 3003 (Rubinrot), RAL 3004 (Purpurrot), RAL 3005 (Weinrot), RAL 3007 
(Schwarzrot), RAL 3009 (Oxidrot), RAL 3011 (Braunrot), RAL 3013 (Tomatenrot), RAL 3016 
(Korallenrot), RAL 3031 (Orientrot), RAL 5004 (Schwarzblau), RAL 5008 (Graublau), RAL 7012 
(Basaltgrau), RAL 7015 (Schiefergrau), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 7021 (Schwarzgrau), RAL 

7023 (Betongrau), RAL 7024 (Graphitgrau), RAL 7026 (Granitgrau), RAL 7030 (Steingrau), RAL 
7031 (Blaugrau), RAL 7036 (Platingrau), RAL 7037 (Staubgrau), RAL 7039 (Quarzgrau), RAL 7040 
(Fenstergrau), RAL 8022 (Schwarzbraun), RAL 9005 (Tiefschwarz). 
Zulässig sind insbesondere auch Eindeckungen aus bewittertem Zink in den zuvor aufgelisteten 
Farbtönen. Für Teile des Daches ist eine Eindeckung aus Glas zulässig (max. 30 % der in Glas 
aufgelösten Dachfläche). Gründächer (bepflanzte Dächer) sind insgesamt zulässig. 

 
G) Gestaltung der Freiflächen/Grundstückseinfriedungen 
 

Nadelgehölzhecken zur Grundstückseinfriedung sind nicht zulässig. 
 
H) Stellplätze und Garagen (Anzahl und Beschaffenheit) 

Je Wohnung sind mindestens 2 Pkw-Stellplätze nachzuweisen. An Stelle von Stellplätzen können 
auch Garagen und/oder überdachte Stellplätze (Carports) nachgewiesen werden. 
 
Zwischen den Vorderseiten von Garagen (Zufahrtsseite), welche nicht in das Hauptgebäude 
integriert sind, und den Grundstücksgrenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen ist ein Abstand von 
mindestens 5,0 m einzuhalten. Zwischen den Vorderseiten von halboffenen und offenen Garagen, 
wie Carports und den Grundstücksgrenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen ist ein Abstand von 
mindestens 3,0 m einzuhalten. 
 
 

 
1 Pflanzempfehlungen 

 
BÄUME 1. ORDNUNG STRÄUCHER 
Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 
Esche (Fraxinus excelsior) 
Stieleiche (Quercus robur) 

Hasel (Corylus avellana) 
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea) 
Blüten-Hartriegel (Cornus mas) 
Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) 
Pfaffenhütchen (Euonymus europ.) 
Rote Johannisbeere (Ribes rubrum) 
Hunds-Rose (Rosa canina) 
Schlehe (Prunus spinosa) 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 
Salweide (Salix caprea) 

BÄUME 2. ORDNUNG 
Feldahorn (Acer campestre) 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Mehlbeere (Sorbus aria) 
Schwarzerle (Alnus glutinosa) 
Vogelkirsche (Prunus avium) 
Wildapfel (Malus sylvestirs) 
Wildbirne (Pyrus pyraster) 
lokale Apfel- und Birnensorten 
 
FEUCHTE STANDORTE PFLANZGRÖßEN: 
(Ufergehölz, Versickerungsmulden) 
Schwarzerle (Alnus glutinosus) 
Bruchweide (Salix fragilis) 
Faulbaum (Rhamnus frangula) 
Grauweide (Salix cinerea) 
Gemeiner Schneeball (Virburnum 
opulus) 

Hochstamm, StU mind. 14/16 
Heister, 2.3xv, mind. 200-250 
Obstbaum: Hochstamm, StU mind. 8/10 

 
2 Schutz des Bodens 

Während der Baumaßnahme ist der Oberboden sorgsam gem. DIN 18 915 zu behandeln. Im 
gesamten Baustellenbereich ist der Oberboden großflächig abzutragen und fachgerecht auf 
Mieten, die begrünt werden, zwischen zu lagern. Nach Abschluss der Baumaßnahme und einer 
Tiefenlockerung (mind. 60 cm tief) der vom Baubetrieb verdichteten Bereiche ist der Oberboden 
wieder aufzutragen und dauerhaft zu begrünen, um ihn vor Erosion zu schützen. 
 
Bei allen Bodenarbeiten, auch bei Bau- und Unterhaltungs- und gegebenenfalls 
Ausgleichsmaßnahmen, sind die Vorgaben nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 und 
19731 sowie die Forderungen des Bodenschutzes (BBodSchG und BBodSchV) zu beachten. 
Oberboden (Mutterboden) ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und 
Vergeudung zu schützen 
 

3 Baugrund 
Es werden projektbezogene Baugrunduntersuchungen unter anderem zur Gewährleistung der 
Standsicherheit und der Durchlässigkeit der anstehenden Bodenschichten dringend empfohlen. 
Die Anforderungen der DIN 1054, DIN 4020, DIN 4124, DIN EN 1997-1 und -2 sind zu beachten. 
 
In Zusammenhang mit dem Bodengutachten sollen auch Radonuntersuchungen in der Bodenluft 
erfolgen. Diese sind langfristig - mindestens 4 Wochen und 6 Ansatzpunkte/ha - durchzuführen. 
Dabei ist zu beachten, dass diese nur punktuelle Aussagen zulassen. Wenn Bedenken hinsichtlich 
einer erhöhten Radon - Belastung bestehen, sollte nach Freilegen der Baugrube - insbesondere 
bei Unterkellerung - das Aushubplanum im Hinblick auf die Klüftigkeit/Durchlässigkeit begutachtet 
und dann eine Radonmessung an Ort und Stelle vorgenommen werden. 
 
Zusätzlich werden Detailuntersuchungen in Form von Beprobungen der einzelnen Baugrundstücke 
entsprechend den Ergebnissen der orientierenden Bodenuntersuchung zweckmäßig bzw. 
erforderlich. 
 

4 Nutzung des Niederschlagswassers 
Das auf den Grundstücken anfallende, unverschmutzte Oberflächenwasser ist auf den 
Grundstücken selbst zurückzuhalten. Dazu ist ein Mindestrückhaltevolumen von 50 l/m² befestigter 
Fläche nachzuweisen. Die Rückhaltung kann beispielsweise über eine Retentionszisterne 
erfolgen. Die jeweilige Rückhaltung ist mit einem eingebauten kontinuierlichen Drosselabfluss 
auszustatten und erhält einen kontrollierten Notüberlauf an den Mischwasserkanal, der bei 
Vollfüllung der Rückhaltung anspringt. Das Entwässerungskonzept auf dem Grundstück ist im 
Bauantrag darzustellen und das benötigte Volumen nachzuweisen. 
 
Im Rahmen einer Nachnutzung (z.B. zur Gartenbewässerung) und als Brauchwasser (Toilette, 
Waschwasser, Beregnung der Außenanlagen) kann das unbelastete Oberflächenwasser der 
Dachentwässerung verwendet werden, sofern dabei die Auflagen des Bundesgesundheitsamtes, 
die aktuelle Trinkwasserverordnung sowie das Infektionsschutzgesetzes und die entsprechenden 
Satzungen der Verbandsgemeinde in den jeweils gültigen Fassungen berücksichtigt werden.  
 

5 Anschluss von privaten Entwässerungsanlagen 
Beim Anschluss von privaten Entwässerungsanlagen an das öffentliche Entwässerungssystem ist 
die Rückstauebene des öffentlichen Entwässerungssystems zu beachten. Die privaten Anlagen 
sind mit einer Vorrichtung zum Schutz vor Rückstau zu versehen, die der DIN 1986-100, Abschnitt 
13 entspricht. Diese Vorrichtung ist dauerhaft funktionstüchtig zu erhalten. Als örtlich 
vorgeschriebene Rückstauebene gilt die Höhe der Straßenachse zzgl. 10 cm, gemessen an 
Anschlusspunkt. Die Zuführung von Niederschlagswasser der privaten Baugrundstücke zum 
Straßenkörper bzw. zu den Gehwegeanlagen ist nicht zulässig. 
 

6 Erdkabeltrassen 
 Zu Erdkabeltrassen ist eine 1 m breite Schutzzone zu berücksichtigen, die von Baulichkeiten und 

Pflanzungen, insbesondere von solchen mit tiefgehenden Wurzeln, freizuhalten ist. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 
Ausgabe 1989; siehe hier u. a. Abschnitt 3 zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass durch 
Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Erdkabeltrassen nicht behindert 
werden. 
 

7 Leuchtenstandorte 
Um für die Leuchten den in der RAS (Richtlinie für die Anlage von Straßen) geforderten seitlichen 
Sicherheitsraum für den Kraftfahrzeugverkehr von 0,75 m (bei Hochborden 0,5 m) zu erreichen, ist 
es unter Umständen erforderlich, dass die Leuchten auf Privateigentum errichtet werden. Unter 
Umständen ist es erforderlich Leuchten entlang der Straßengrenze vor den Anwesen zu errichtet, 
um durch gleiche Leuchtenabstände eine gleichmäßige Ausleuchtung der Straße zu erreichen. 
 

8 Abholung der Abfälle 
Die Abfälle der an der Erschließungsstraße gelegenen Baugrundstücke sind am Tage der 
Abholung im Bereich des Parkplatzes Flurstück 38/22 zur Abholung bereitzustellen. 
 

9 Grenzabstände für Pflanzen  
Für die Bepflanzung der privaten Flächen ist das Nachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz zu 
beachten. 
 

10 Herstellung von Pflanzungen 
Bei allen Pflanzungen ist die DIN 18 916 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau: Pflanzen und 
Pflanzarbeiten“ zu beachten. 
 

11 Schutz von Pflanzenbeständen 
Für die Abwicklung der Bauarbeiten gilt die DIN 18 920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen 
und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“. 
 

12 Dachbegrünung 
Die extensive Begrünung von Flachdächern auf Nebenanlagen (Vegetationstragschicht und 
Drainschicht: ca. 8 cm bis 12 cm je nach Systemaufbau) wird empfohlen. 

 
13 Regenerative Energien 

Die Umsetzung aktiver und passiver Maßnahmen zur Nutzung regenerativer Energien wird 
empfohlen. Es wird empfohlen, die Dachflächen, soweit geeignet, für Photovoltaikanlagen zu 
nutzen. 
 

14 Bodendenkmalpflegerische Belange 
Erd- und Bauarbeiten sind der zuständigen Behörde rechtzeitig anzuzeigen. 
Funde (Erdverfärbungen, Mauerreste, Knochen, u.ä.) müssen unverzüglich gemeldet werden. 

 
15 Systemschnitt 

 


